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1.  Geltungsbereich  

 Die Primarschule Dällikon regelt das Verhalten und die Umgangsformen im Schulhaus 
und auf dem Schulareal für alle an der Schule tätigen Personen, Schülerinnen und 
Schüler. Sie sind für alle verbindlich. 

 
 

2. Umgangsformen 
 

 Wir alle verhalten uns gegenüber den Benutzerinnen und Benutzer der Schulanlage 
rücksichtsvoll. 

 Wir versuchen unsere Konflikte miteinander fair zu lösen. Dazu gehört, dass wir bei 
Konflikten keine Gewalt anwenden, weder mit Worten noch mit Handlungen.  

 Wir stehen zum Missgeschick; Beschädigungen melden wir sofort dem Hauswart 
oder einer Lehrperson.  

 
 
3. Regeln für Schülerinnen und Schüler 

Im Schulhaus 

1. Ich betrete die Schulgebäude erst nach dem ersten Gong. 
2. Ich halte mich während der 10-Uhr-Pause auf den Pausenplätzen auf, auch bei 
 Regen und im Winter. 
3. Ich bin während des Unterrichts im Schulhaus leise, auch auf den Treppen und in 

den Gängen. 
4. Ich trage den Ball. 
5. Ich trage in allen Schulräumen Finken. 
6. In den kurzen Pausen benütze ich nur Geräte aus unserer Spielkiste.  

Auf dem Schulareal 

1. Ich verbringe die Pausen innerhalb der „Stopp-Hände“. 
2. Ich überlasse während der Schul- und Pausenzeiten den Kindergartenschülern ihre 

speziellen Spielplätze. 
3. Ich werfe Abfälle (Getränkepackungen, Früchtereste, Verpackungen, Kaugummis 

usw.) in die Abfalleimer. 
4. Ich lasse gefährliche Spielzeuge, oder solche, die so aussehen, zuhause. 
5. Ich lasse Handys, MP3-Player und andere elektronische Spielsachen zuhause. 
 Falls ich in einem Ausnahmefall ein solches Gerät dabei habe, ist dieses ausge-
 schaltet und unsichtbar. 
6. Ich werfe keine Gegenstände gegen Menschen oder gegen Schulgebäude. 

Ballspiele 

1. Die unteren Hartplätze sind für Fussballspiele reserviert. (Grosser Platz für die 
sechsten Klassen, kleiner Platz für die fünften Klassen)  

2. Die Spielwiese, wenn sie freigegeben ist, kann von allen Kindern benützt werden.  
3. Nur der Hauswart holt Bälle und andere Gegenstände von den Dächern. 

Im Winter 

Ich bin immer für die Wirkung meines  „Schneeballs“ verantwortlich. 

1. Ich werfe Schneebälle nur auf dem unteren Pausenplatz. 
2. Ich werfe keine „Eisklumpen“. 
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3. Ich werfe keine Schneebälle auf Strassen und Gehwege, auch nicht gegen Fahr-
zeuge und Gebäude. 

4. Ich wische den Schnee von meinen Schuhen und Kleidern bevor ich die Schulge-
bäude betrete. 

 
 
4. Schlussbestimmungen 

Dieses Reglement tritt per 1. März 2013 in Kraft und ersetzt alle bisherigen Regelungen. 

 
 
Dällikon, 18. Februar 2013 
 
 
Primarschulpflege Dällikon 
 
 
 
Susi Fahrni                Claudia Neuschwander 
Präsidentin                Leiterin Schulverwaltung 


